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Alte Fassung (a. F.) Bemerkung mit Hinweis von  Stellungnahme  Neue Fassung (n. F.)  

Satzung des Seniorenbeirates der 

Stadt Köthen (Anhalt) 

 

  Satzung des Seniorenbeirates der 

Stadt Köthen (Anhalt) 

Auf der Grundlage der §§ 5, 8 i. V. m. den 

§§ 45 Abs. 2 Nr. 1, 79 und 80 des Kom-

munalverfassungsgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 

17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt 

geändert durch Gesetz  vom 05.04.2019 

(GVBl. LSA S. 66) i.V.m. § 9b der Haupt-

satzung der Stadt Köthen (Anhalt) vom 

14.01.2020 (AmtsBl. 01/2020) hat der 

Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in sei-

ner Sitzung am 02.07.2020 die folgende 

Satzung des Seniorenbeirats der Stadt 

Köthen (Anhalt) beschlossen: Satzung 

beschlossen: 

 

  Auf der Grundlage der §§ 5, 8 i. V. m. den 

§§ 45 Abs. 2 Nr. 1, 79 und 80 des Kom-

munalverfassungsgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 

17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt 

geändert durch Gesetz  vom 05.04.2019 

(GVBl. LSA S. 66) i.V.m. § 9b der Haupt-

satzung der Stadt Köthen (Anhalt) vom 

14.01.2020 (AmtsBl. 01/2020) hat der 

Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in sei-

ner Sitzung am 02.07.2020 die folgende 

Satzung des Seniorenbeirats der Stadt 

Köthen (Anhalt) beschlossen:  

§ 1 

Rechtsstellung  

 

(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) bildet einen 

kommunalen Seniorenbeirat. 

 

 

 

 

 

 § 1 

Rechtsstellung  

 

(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) bildet einen 

kommunalen Seniorenbeirat. 
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(2) Der Seniorenbeirat ist unabhängig, 

parteipolitisch neutral und konfessionell 

nicht gebunden. 

(3) Der Stadtrat und seine Fachausschüs-

se sowie die Verwaltung der Stadt Köthen 

(Anhalt) fördern und unterstützen den Se-

niorenbeirat in seinem Wirken und unter-

richten diesen bei allen Angelegenheiten, 

die die Belange von Seniorinnen und Se-

nioren betreffen. Anregungen, Stellung-

nahmen und Empfehlungen des Beirates 

sollen berücksichtigt werden. 

(4) Die stimmberechtigten Mitglieder des 

Seniorenbeirates arbeiten ehrenamtlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkung mit Hinweis von StR / 

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 

übernommen. 

 

(2) Der Seniorenbeirat ist unabhängig, 

parteipolitisch neutral und konfessionell 

nicht gebunden. 

(3) Der Stadtrat und seine Fachaus-

schüsse sowie die Verwaltung der Stadt 

Köthen (Anhalt) fördern und unterstützen 

den Seniorenbeirat in seinem Wirken und 

unterrichten diesen bei allen Angelegen-

heiten, die die Belange von Seniorinnen 

und Senioren betreffen. Anregungen, 

Stellungnahmen und Empfehlungen des 

Beirates sind zu berücksichtigen. 

(4) Die stimmberechtigten Mitglieder des 

Seniorenbeirates arbeiten ehrenamtlich. 

 

§ 2 

Aufgaben  

 

(1) Zu den Aufgaben des Seniorenbeira-

tes gehören insbesondere: 

1. Förderung eines differenzierten Al-

tersbildes in der Gesellschaft und 

die Vertretung der Angelegenhei-

ten, Belange und Interessen der 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

Aufgaben  

 

(1) Zu den Aufgaben des Seniorenbeira-

tes gehören insbesondere: 

1. Förderung eines differen-

zierten Altersbildes in der 

Gesellschaft und die Ver-

tretung der Angelegenhei-
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älteren Einwohnerinnen und Ein-

wohner der Stadt Köthen (Anhalt), 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mitwirkung an der Gestaltung des 

solidarischen Miteinanders im Dia-

log der Generationen und bei der 

Integration der Migranten, 

3. Entgegennahme von Anregungen 

und Beschwerden zu den Belan-

gen von älteren Menschen und 

Vermittlung zu Behörden und Or-

ganisationen,  

4. Koordination der Zusammenarbeit 

aller in der Seniorenarbeit in und 

für die Stadt Köthen (Anhalt) täti-

gen Organisationen, Verbänden, 

Vertretungen und Gruppen sowie 

 

 

 

 

§ 2 Abs. 1 Nr. 2 Bemerkung mit 

Hinweis von Gleichstellungsbeauf-

tragte neu aufgenommen. 

 

ten, Belange und Interes-

sen der älteren Einwohne-

rinnen und Einwohner der 

Stadt Köthen (Anhalt), 

2. Berücksichtigung der unterschied-

lichen Lebensentwürfe und Be-

dürfnisse von Frauen und Män-

nern in den verschiedenen Le-

bensphasen im Verlauf der zwei-

ten Lebenshälfte, 

3. Mitwirkung an der Gestaltung des 

solidarischen Miteinanders im Dia-

log der Generationen und bei der 

Integration der Migranten, 

4. Entgegennahme von Anregungen 

und Beschwerden zu den Belan-

gen von älteren Menschen und 

Vermittlung zu Behörden und Or-

ganisationen,  

5. Koordination der Zusammenarbeit 

aller in der Seniorenarbeit in und 

für die Stadt Köthen (Anhalt) täti-

gen Organisationen, Verbänden, 

Vertretungen und Gruppen sowie 
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den Ortschaftsräten, 

5. Beratung und Unterstützung des 

Stadtrates, seiner Ausschüsse und 

der Verwaltung, der städtischen 

Gesellschaften und öffentlichen In-

stitutionen in allen Angelegenhei-

ten, welche die Interessen der älte-

ren Menschen in Köthen (Anhalt) 

betreffen, insbesondere durch An-

träge, Anregungen, Anfragen, 

Empfehlungen und Stellungnah-

men, 

6. Stellungnahmen zu Fachplanun-

gen und Konzepten, sofern die Be-

lange älterer Menschen berührt 

werden, wie ÖPNV, Verkehrssi-

cherheit, Barrierefreiheit im öffent-

lichen Raum, Pflegeinfrastruktur 

bzw. allgemeine Infrastruktur, 

Wohnungsbau,  

Wohnumfeldgestaltung, Kulturar-

beit, Sportstätten u.v.m. 

(2) Der Seniorenbeirat wird durch einen 

Delegierten in den Kreisseniorenbeirat 

den Ortschaftsräten, 

6. Beratung und Unterstützung des 

Stadtrates, seiner Ausschüsse 

und der Verwaltung, der städti-

schen Gesellschaften und öffentli-

chen Institutionen in allen Angele-

genheiten, welche die Interessen 

der älteren Menschen in Köthen 

(Anhalt) betreffen, insbesondere 

durch Anträge, Anregungen, An-

fragen, Empfehlungen und Stel-

lungnahmen, 

7. Stellungnahmen zu Fachplanun-

gen und Konzepten, sofern die 

Belange älterer Menschen berührt 

werden, wie ÖPNV, Verkehrssi-

cherheit, Barrierefreiheit im öffent-

lichen Raum, Pflegeinfrastruktur 

bzw. allgemeine Infrastruktur, 

Wohnungsbau,  

Wohnumfeldgestaltung, Kulturar-

beit, Sportstätten u.v.m. 

(2) Der Seniorenbeirat wird durch einen 

Delegierten in den Kreisseniorenbeirat 
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des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vertre-

ten. 

des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vertre-

ten. 

§ 3 

Rechte und Pflichten 

 

(1) Dem Seniorenbeirat obliegen zur Auf-

gabenwahrnehmung folgende Rechte: 

1. Stellungnahmen zu Vorhaben mit 

Relevanz für ältere Menschen (im 

Zusammenhang mit der Behand-

lung im Stadtrat und seinen Aus-

schüssen) abzugeben, 

2. sich mit Anträgen und Anfragen zu 

den seinen Aufgabenkreis berüh-

renden Fragen an den Stadtrat, 

seine Ausschüsse und die Verwal-

tung zu wenden, 

3. Rederecht der/des Vorsitzenden 

bzw. einer/eines beauftragten 

Stellvertreterin/s in den Angele-

genheiten des Aufgabenbereiches 

des Seniorenbeirates in den Fach-

ausschüssen und dem Stadtrat, 

4. Bildung themenspezifischer Ar-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 

Rechte und Pflichten 

 

(1) Dem Seniorenbeirat obliegen zur Auf-

gabenwahrnehmung folgende Rechte: 

1. Stellungnahmen zu Vorhaben mit 

Relevanz für ältere Menschen (im 

Zusammenhang mit der Behand-

lung im Stadtrat und seinen Aus-

schüssen) abzugeben, 

2. sich mit Anträgen und Anfragen zu 

den seinen Aufgabenkreis berüh-

renden Fragen an den Stadtrat, 

seine Ausschüsse und die Ver-

waltung zu wenden, 

3. Rederecht des Vorsitzenden bzw. 

eines beauftragten Stellvertreters 

in den Angelegenheiten des Auf-

gabenbereiches des Seniorenbei-

rates in den Fachausschüssen 

und dem Stadtrat, 

4. Bildung themenspezifischer Ar-
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beitskreise, 

5. Unterstützung der Öffentlichkeits-

arbeit, insbesondere in Form von 

Medienarbeit und Erstellen von In-

formationsmaterial. 

(2) Zur Umsetzung seiner Aufgaben erge-

ben sich für den Seniorenbeirat folgende 

Pflichten: 

1. aktive Zusammenarbeit und Unter-

stützung von Initiativen, welche 

sich mit den Belangen älterer 

Menschen und gegen Diskriminie-

rung einsetzen, 

2. Kontaktpflege zu Sozialverbänden, 

Kirchen, Gewerkschaften und an-

deren Vereinigungen sowie zur 

Kreisseniorenvertretung, 

3. gemeinsame Berichterstattung mit 

einem/einer Vertreter/in der Stadt-

verwaltung Köthen (Anhalt) in 

Form einer Information an den 

Stadtrat zur Situation älterer Men-

schen aus Sicht des Beirates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkung mit Hinweis von StR / 

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 

übernommen. Turnus festgelegt: 

 

3. Gemeinsame Berichterstattung 

erfolgt einmal jährlich mit einem 

/einer Vertreter/in der Stadt-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Seniorenvertretung lehnt § 3 

Abs. 2 Nr. 3 die Verpflichtung zur 

Erstattung eines Berichtes an den 

Stadtrat ab. Die Seniorenvertre-

tung ist gern bereit, im Sinne eines 

Beirates, die Stadtverwaltung oder 

den Stadtrat hinsichtlich den Be-

beitskreise, 

5. Unterstützung der Öffentlichkeits-

arbeit, insbesondere in Form von 

Medienarbeit und Erstellen von 

Informationsmaterial. 

(2) Zur Umsetzung seiner Aufgaben er-

geben sich für den Seniorenbeirat folgen-

de Pflichten: 

1. aktive Zusammenarbeit und Un-

terstützung von Initiativen, wel-

che sich mit den Belangen älte-

rer Menschen und gegen Dis-

kriminierung einsetzen, 

2. Kontaktpflege zu Sozialverbän-

den, Kirchen, Gewerkschaften 

und anderen Vereinigungen so-

wie zur Kreisseniorenvertretung, 

3. Gemeinsame Berichterstattung mit 

einem Vertreter der Stadtverwal-

tung Köthen (Anhalt) in Form ei-

ner Information an den Stadtrat 

zur Situation älterer Menschen 

aus Sicht des Beirates. Der Seni-

orenbeirat erhält das Recht zu be-
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verwaltung Köthen (Anhalt) in 

Form einer Information an den 

Stadtrat zur Situation älterer Men-

schen aus Sicht des Beirates. 

 

Bemerkung mit Hinweis von StRn 

/ Fraktion DIE LINKE übernom-

men. 

 

langen älterer Einwohner zu bera-

ten. 

 

 

 

Die Stadtseniorenvertretung hält 

den § 3 Abs. 2 Nr. 4 der sich auf 

die Beratung bezieht für unkritisch 

und stimmt selbstverständlich zu. 

richten. 

 

 

 

 

4. Durchführungen von Beratungen 

und Sprechstunden finden zwei-

mal im Monat statt und nach Ab-

sprache. 

 

§ 4 

Zusammensetzung des Senioren- 

beirates 

 

(1) Der Seniorenbeirat besteht aus 

stimmberechtigten Mitgliedern und kann 

beratende Mitglieder zeitweilig benennen. 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder sind: 

1. sieben Einwohnerinnen und Ein-

wohner mit Haupt- oder alleinigem 

Wohnsitz in der Stadt Köthen (An-

halt), die das 60. Lebensjahr voll-

endet haben; davon möglichst eine 

Person mit Migrationshintergrund, 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Abs. 2 Nr. 1 Bemerkung mit 

Hinweis von StRn / Fraktion DIE 

LINKE übernommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Abs. 2 Nr. 1, Formulierung der 

Gleichstellungsbeauftragten über-

nommen. 

 

Die Stadtseniorenvertretung hält 

den § 4 Abs. 2 Nr. 1 der sich auf 

§ 4 

Zusammensetzung des Senioren- 

beirates 

 

(1) Der Seniorenbeirat besteht aus 

stimmberechtigten Mitgliedern und kann 

beratende Mitglieder zeitweilig benennen. 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder sind: 

1. sieben Einwohner in einem aus-

gewogenem Geschlechterverhält-

nis mit Haupt- oder alleinigem 

Wohnsitz in der Stadt Köthen (An-

halt), die das 60. Lebensjahr voll-

endet haben; davon möglichst ei-
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2. ein Mitglied oder dessen Stellver-

treterin/ Stellvertreter aus der Mitte 

des Ausschusses für Schule, So-

ziales, Jugend, Kultur und Sport,   

3. ein/e Vertreter/in der Stadtverwal-

tung Köthen (Anhalt). 

(3) Zudem sollen für die sieben stimmbe-

rechtigten Mitglieder nach Abs. 2 Nr. 1 bis 

zu fünf ältere Einwohnerinnen und Ein-

wohner als Stellvertreterin/ Stellvertreter 

benannt werden; diese sollen sich im Ver-

tretungsfalle entsprechend der Reihenfol-

ge ihres Alters absteigend, beginnend mit 

dem Ältesten, turnusmäßig abwechseln.   

(4) Bei Erfordernis kann als beratendes 

Mitglied die Gleichstellungsbeauftragte 

hinzugezogen werden. 

(5) Mitglieder des Stadtrates können wäh-

rend ihrer Amtszeit nicht zugleich Mitglied 

des Seniorenbeirats nach Abs. 2 Nr. 1 

bzw. Abs. 3 sein; Abs. 2 Nr. 2 bleibt unbe-

 die Gleichstellung bezieht für unkri-

tisch und stimmt selbstverständlich 

zu. 

ne Person mit Migrationshinter-

grund, 

 

2. ein Mitglied oder dessen Stellver-

treter aus der Mitte des Ausschus-

ses für Schule, Soziales, Jugend, 

Kultur und Sport,   

3. ein Vertreter der Stadtverwaltung 

Köthen (Anhalt). 

(3) Zudem sollen für die sieben stimmbe-

rechtigten Mitglieder nach Abs. 2 Nr. 1 bis 

zu fünf ältere Einwohner als Stellvertreter 

benannt werden; diese sollen sich im Ver-

tretungsfalle entsprechend der Reihenfol-

ge ihres Alters absteigend, beginnend mit 

dem Ältesten, turnusmäßig abwechseln. 

 

(4) Bei Erfordernis kann als beratendes 

Mitglied die Gleichstellungsbeauftragte 

hinzugezogen werden. 

(5) Mitglieder des Stadtrates können wäh-

rend ihrer Amtszeit nicht zugleich Mitglied 

des Seniorenbeirats nach Abs. 2 Nr. 1 

bzw. Abs. 3 sein; Abs. 2 Nr. 2 bleibt unbe-
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rührt.  

(6) Nicht bestellt werden kann, wer einer 

verbotenen Vereinigung angehört oder 

diese unterstützt. Für sonstige Hinde-

rungsgründe findet § 41 Abs. 1 KVG LSA 

in der am Tag der Bestellung gültigen 

Fassung entsprechende Anwendung. 

rührt.  

 

(6) Nicht bestellt werden kann, wer einer 

verbotenen Vereinigung angehört oder 

diese unterstützt. Für sonstige Hinde-

rungsgründe findet § 41 Abs. 1 KVG LSA 

in der am Tag der Bestellung gültigen 

Fassung entsprechende Anwendung.  

 

§ 5 

Wahl und Amtszeit 

 

(1) Die Auswahl der stimmberechtigten 

Mitglieder nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 dieser 

Satzung und ihrer Stellvertreterinnen/ 

Stellvertreter (§ 4 Abs. 3 dieser Satzung) 

erfolgt auf der Grundlage ihrer schriftli-

chen Bewerbungen nach öffentlichem 

Aufruf des Oberbürgermeisters vom Stadt-

rat. Die Mitglieder des Stadtrates können 

die Bewerbungen vor Beschlussfassung 

einsehen. 

(2) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 

dieser Satzung sollen fachliche Kompe-

  § 5 

Wahl und Amtszeit 

 

(1) Die Auswahl der stimmberechtigten 

Mitglieder nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 dieser 

Satzung und ihrer Stellvertreter (§ 4 Abs. 

3 dieser Satzung) erfolgt auf der Grundla-

ge ihrer schriftlichen Bewerbungen nach 

öffentlichem Aufruf des Oberbürgermeis-

ters vom Stadtrat. Die Mitglieder des 

Stadtrates können die Bewerbungen vor 

Beschlussfassung einsehen.   

 

(2) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 

dieser Satzung sollen fachliche Kompe-
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tenzen in Bezug auf Seniorinnen und Se-

nioren insbesondere zu folgenden Berei-

chen besitzen: 

1. Bildung, 

2. Wohnen und Bauen, 

3. Pflege, Barrierefreiheit und Mobili-

tät, 

4. Bedürfnisse von Seniorinnen und 

Senioren zur Gestaltung eines 

selbstbestimmten Lebens und der 

gesellschaftlichen Teilhabe, 

5. Kultur und Freizeit. 

(3) Das Mitglied des Ausschusses für 

Schule, Soziales, Jugend, Kultur und 

Sport sowie dessen Stellvertreterin/ Stell-

vertreter wird vom Fachausschuss be-

nannt. 

(4) Die/der Vertreter/in der Stadtverwal-

tung Köthen (Anhalt) wird vom Oberbür-

germeister benannt. 

(5) Die stimmberechtigten Mitglieder des 

Beirates werden für die Dauer der Wahl-

periode des Stadtrates vom Stadtrat be-

stätigt. Bei Neuwahlen verbleiben die Mit-

tenzen in Bezug auf Senioren insbeson-

dere zu folgenden Bereichen besitzen: 

 

1. Bildung, 

2. Wohnen und Bauen, 

3. Pflege, Barrierefreiheit und Mobili-

tät, 

4. Bedürfnisse von Senioren zur Ge-

staltung eines selbstbestimmten 

Lebens und der gesellschaftlichen 

Teilhabe, 

5. Kultur und Freizeit. 

(3) Das Mitglied des Ausschusses für 

Schule, Soziales, Jugend, Kultur und 

Sport sowie dessen Stellvertreter wird 

vom Fachausschuss benannt. 

 

(4) Der Vertreter der Stadtverwaltung 

Köthen (Anhalt) wird vom Oberbürger-

meister benannt. 

(5) Die stimmberechtigten Mitglieder des 

Beirates werden für die Dauer der Wahl-

periode des Stadtrates vom Stadtrat be-

stätigt. Bei Neuwahlen verbleiben die Mit-
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glieder des berufenen Beirates solange im 

Amt bis die Neubestellung des Beirates 

durch den Stadtrat erfolgt ist. 

 

glieder des berufenen Beirates solange 

im Amt bis die Neubestellung des Beira-

tes durch den Stadtrat erfolgt ist. 

 

 

 

§ 6 Bemerkung mit Hinweis von 

StRn / Fraktion DIE LINKE;  

Vorschlag analog Magdeburg: 

 

§ 6 

Bewerberkommission 

 

(1) Die Oberbürgermeisterin bzw. 

der Oberbürgermeister beruft zur 

Bildung des Beirates eine Bewer-

bungskommission, die sich zu-

sammensetzt aus: 

1. je ein/e Vertreter/in aus den 

Fraktionen des Stadtrates, 

2. ein/e Vertreter/in der Stadtver-

waltung Köthen (Anhalt). 

(2) Bewerber/innen für einen Sitz 

als stimmberechtigtes Mitglied im 

Sinne § 4 Abs. 2 Nr. 1 dürfen 

nicht in die Bewerberkommission 

Die Stadtseniorenvertretung lehnt 

den Verfahrensweg des § 6 Be-

werberkommission ab, da er zu 

bürokratisch ist. Die Stadtsenio-

renvertretung bleibt bei der Emp-

fehlung, dass der Oberbürgermeis-

ter ein Auswahlverfahren durch-

führt und der Oberbürgermeister 

die Senioren in den Beirat beruft. 

Diese Verfahrensweise ist der Ver-

fahrensweise der Geschäftsord-

nung für den Seniorenbeirat des 

Landkreises Anhalt-Bitterfeld 

gleichgeschaltet. Die Stadtsenio-

renvertretung stellt fest, dass der 

zukünftige Seniorenbeirat unab-

hängig, unpolitisch, selbstständig 

und neutral arbeiten möchte. 

 

 

Vorschlag der Verwaltung: § 6 Bewerber-

kommission nicht aufnehmen. 
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berufen werden. 

(3) Vorschläge oder/und Bewer-

bungen von älteren Einwohnerin-

nen und Einwohnern werden nach 

einem öffentlichen Aufruf durch 

die Oberbürgermeisterin bzw. den 

Oberbürgermeister nach formeller 

Prüfung gem. § 4 dieser Satzung 

der Bewerbungskommission vor-

gelegt. 

(4) Weiterhin wird dieser Aufruf 

den örtlichen Strukturen der 

Wohlfahrtsverbände und der So-

zialverbände zur Interessenwah-

rung älterer Menschen zugeleitet, 

damit diese ältere Mitglieder für 

eine Bewerbung für den Senio-

renbeirat motivieren können. 

(5) Die Bewerbungskommission 

tagt nicht öffentlich und beschließt 

in einem objektiven Verfahren 

einen Vorschlag zur Bestellung 

der Mitglieder des Seniorenbeira-

tes nach persönlicher Vorstellung 
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der Bewerberinnen oder Bewer-

ber, die dem Stadtrat zur Bestel-

lung vorzuschlagen sind. 

(6) Für die Abstimmung der zu 

berufenden Mitglieder des Senio-

renbeirates gelten die Bestim-

mungen des § 56 KVG LSA und 

die Geschäftsordnung des Stadt-

rates. 

 

§ 6 

Geschäftsgang 

 

(1) Der Seniorenbeirat kann sich eine Ge-

schäftsordnung geben. Soweit Verfah-

rensregelungen in dieser Geschäftsord-

nung oder dieser Satzung nicht geregelt 

sind, findet die Geschäftsordnung des 

Stadtrates und seiner Ausschüsse ent-

sprechende Anwendung. 

(2) Der Seniorenbeirat tagt nach Bedarf. 

Er tritt mindestens zweimal jährlich zu-

sammen. Die Sitzungen sind öffentlich. 

Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, 

  § 6 

Geschäftsgang 

 

(1) Der Seniorenbeirat kann sich eine 

Geschäftsordnung geben. Soweit Verfah-

rensregelungen in dieser Geschäftsord-

nung oder dieser Satzung nicht geregelt 

sind, findet die Geschäftsordnung des 

Stadtrates und seiner Ausschüsse ent-

sprechende Anwendung. 

(2) Der Seniorenbeirat tagt nach Bedarf. 

Er tritt mindestens zweimal jährlich zu-

sammen. Die Sitzungen sind öffentlich. 

Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, 
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wenn überwiegende Belange des öffentli-

chen Wohls oder berechtigte Interessen 

einzelner dies erfordern. 

(3) Der Seniorenbeirat wählt in seiner ers-

ten Sitzung aus dem Kreis der Mitglieder 

nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 dieser Satzung ei-

ne/n Vorsitzende/n und aus seiner Mitte 

zwei Stellvertreter/innen.  

(4) Beschlüsse des Seniorenbeirates wer-

den mit der einfachen Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen gefasst.  

(5) Der Seniorenbeirat ist beschlussfähig, 

wenn nach ordnungsgemäßer Ladung 

mindestens fünf Mitglieder anwesend 

sind.  

(6) Mitglieder des Stadtrates, der Ort-

schaftsräte sowie der Oberbürgermeister 

oder die in dessen Auftrag tätigen Be-

diensteten der Stadt Köthen (Anhalt) kön-

nen ohne Stimmrecht an den Sitzungen 

des Seniorenbeirats, insb. auch bei Aus-

schluss der Öffentlichkeit (vgl. Abs. 2 Satz 

4), teilnehmen. Entsprechendes gilt für die 

Stellvertreterinnen und Stellvertreter der 

wenn überwiegende Belange des öffentli-

chen Wohls oder berechtigte Interessen 

einzelner dies erfordern. 

(3) Der Seniorenbeirat wählt in seiner 

ersten Sitzung aus dem Kreis der Mitglie-

der nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 dieser Satzung 

einen Vorsitzenden und aus seiner Mitte 

zwei Stellvertreter.  

(4) Beschlüsse des Seniorenbeirates 

werden mit der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst.  

(5) Der Seniorenbeirat ist beschlussfähig, 

wenn nach ordnungsgemäßer Ladung 

mindestens fünf Mitglieder anwesend 

sind.  

(6) Mitglieder des Stadtrates, der Ort-

schaftsräte sowie der Oberbürgermeister 

oder die in dessen Auftrag tätigen Be-

diensteten der Stadt Köthen (Anhalt) kön-

nen ohne Stimmrecht an den Sitzungen 

des Seniorenbeirats, insb. auch bei Aus-

schluss der Öffentlichkeit (vgl. Abs. 2 Satz 

4), teilnehmen. Entsprechendes gilt für 

die Stellvertreter der Mitglieder nach § 4 
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Mitglieder nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 dieser 

Satzung.  

Abs. 2 Nr. 1 dieser Satzung. 

 

 

§ 7 

Ausscheiden/ Nachrücken 

 

(1) Jedes Mitglied des Beirates hat das 

Recht, jederzeit zurückzutreten. 

(2) Sollten nach Bestellung eines Mitglie-

des im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 

Abs. 3 dieser Satzung Gründe im Sinne 

des § 4 Abs. 5 und/oder Abs. 6 dieser 

Satzung dem Stadtrat bekanntwerden, 

kann der Stadtrat die Abberufung des be-

treffenden Mitgliedes beschließen. 

(3) Im Falle eines Ausscheidens eines 

Mitglieds im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 

schlägt der Bei-rat aus der Reihe der da-

zugehörigen Stellvertreterinnen und Stell-

vertreter mindestens eine Person vor, die 

für das ausscheidende als stimmberech-

tigtes Mitglied nachrücken soll. Die Beru-

fung erfolgt durch den Stadtrat. 

   

§ 7 

Ausscheiden/ Nachrücken 

 

(1) Jedes Mitglied des Beirates hat das 

Recht, jederzeit zurückzutreten.  

(2) Sollten nach Bestellung eines Mitglie-

des im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 

Abs. 3 dieser Satzung Gründe im Sinne 

des § 4 Abs. 5 und/oder Abs. 6 dieser 

Satzung dem Stadtrat bekanntwerden, 

kann der Stadtrat die Abberufung des 

betreffenden Mitgliedes beschließen.  

(3) Im Falle eines Ausscheidens eines 

Mitglieds im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 

schlägt der Beirat aus der Reihe der da-

zugehörigen Stellvertreter mindestens 

eine Person vor, die für das ausscheiden-

de als stimmberechtigtes Mitglied nachrü-

cken soll. Die Berufung erfolgt durch den 

Stadtrat. 
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§ 8 

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld 

 

(1) Die Mitglieder des Seniorenbeirats 

erhalten für die geladene Teilnahme an 

den Sitzungen des Seniorenbeirates eine 

Aufwandsentschädigung in Anlehnung an 

die Höhe des Betrages für sachkundige 

Einwohner im Sinne des § 49 Abs. 2 KVG 

LSA entsprechend § 8 der Satzung der 

Stadt Köthen (Anhalt) über die Entschädi-

gung der ehrenamtlichen Tätigen vom 

11.12.2015 (AmtsBl. 12/2015), zuletzt 

geändert durch 2. Änderungssatzung vom 

14.12.2018 (AmtsBl. 01/2019).  

(2) Die durch den Seniorenbeirat jeweils 

beauftragte Vertreterin bzw. der Vertreter 

erhält für die Teilnahme bei der geladenen 

Anhörung in Stadtrats- und Ausschusssit-

zungen eine Aufwandsentschädigung 

nach Absatz 1. 

(3) Hinsichtlich der Abgeltung von Ausla-

gen gilt § 4 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der 

  § 8 

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld 

 

(1) Die Mitglieder des Seniorenbeirats 

erhalten für die geladene Teilnahme an 

den Sitzungen des Seniorenbeirates eine 

Aufwandsentschädigung in Anlehnung an 

die Höhe des Betrages für sachkundige 

Einwohner im Sinne des § 49 Abs. 2 KVG 

LSA entsprechend § 8 der Satzung der 

Stadt Köthen (Anhalt) über die Entschädi-

gung der ehrenamtlichen Tätigen vom 

11.12.2015 (AmtsBl. 12/2015), zuletzt 

geändert durch 2. Änderungssatzung vom 

14.12.2018 (AmtsBl. 01/2019).  

(2) Der durch den Seniorenbeirat jeweils 

beauftragte Vertreter erhält für die Teil-

nahme bei der geladenen Anhörung in 

Stadtrats- und Ausschusssitzungen eine 

Aufwandsentschädigung nach Absatz 1. 

(3) Hinsichtlich der Abgeltung von Ausla-

gen gilt § 4 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der 

Stadt Köthen (Anhalt) über die Entschädi-
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Stadt Köthen (Anhalt) über die Entschädi-

gung der ehrenamtlichen Tätigen vom 

11.12.2015 (AmtsBl. 12/2015), zuletzt 

geändert durch 2. Änderungssatzung vom 

14.12.2018 (AmtsBl. 01/2019). 

gung der ehrenamtlichen Tätigen vom 

11.12.2015 (AmtsBl. 12/2015), zuletzt 

geändert durch 2. Änderungssatzung vom 

14.12.2018 (AmtsBl. 01/2019). 

   § 9 

Sprachliche Gleichstellung 

 

Personen- und Funktionsbezeichnungen 

gelten je-weils in weiblicher und männli-

cher Form. 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tag nach der öffentli-

chen Bekanntmachung in Kraft.  

  § 10 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tag nach der öffentli-

chen Bekanntmachung in Kraft.  

 

 


